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Baubeschreibung 
 
Rahmenvertrag zur Aufstellung von Tagesbaustellen an Bundesautobahnen im Bereich BAB Süd  
im Rahmen der Verkehrssicherungsmaßnahmen. 
 
 
1.  Allgemeine Beschreibung der Leistung 
 
1.1. Auszuführende Leistungen 
 
Verkehrssicherungsarbeiten für den Straßen- und Brückenbau 
 
Die Absicherungen der Fahrbahnbreite dienen für: 
 
 - Bestandsaufnahme  
 - Vermessungsarbeiten 
 - Aufnahme des Querschnittes  
 - Bohrungen und sonstige Arbeiten 
 
im Baufeld auf verschiedenen Autobahnabschnitten. 
 
Vertragsbestandteil werden in dieser Ausschreibung die Verkehrssicherungsarbeiten. Alle anderen 
aufgeführten Arbeiten sind nicht Bestandteil dieser Ausschreibung. 
 
Bei den Arbeiten darf nur der gesicherte Bereich betreten werden. Die Fahrbahn darf nicht über-
quert werden. 
 
Wichtig 
 
Der Hessische Verkehrszeichenplan – Katalog gilt hier auch für die beweglichen Arbeits-
stellen. 
 
 
2.  Verkehrssicherung 
 
2.1. Grundlagen 

Maßgebende Grundlagen in den jeweils am Tag der Veröffentlichung der Ausschreibung gültigen 
Fassungen und mit den Ergänzungen des BMVBS und des HMWVL für die Verkehrsführung und 
Sicherung der Baustelle sind: 

• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO) 

• Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) 

• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Sicherungsarbeiten an Stra-
ßen (ZTV-SA) 

• Technische Lieferbedingungen für Leitbaken (TL-Leitbaken). 

• Technische Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ) 

• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen 
(ZTV VZ) 

• Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklassen (ML V) 

• Baustellenmanagementhandbuch 

• Hessischer Verkehrszeichenplan-Katalog 
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Der AN hat alle für die Sicherheit der Arbeiten und des fließenden Verkehrs erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen zu treffen. Die für die Verkehrssicherung erforderlichen Absperrgeräte, Ver-
kehrszeichen und Leitkegel müssen vom Auftragnehmer vorgehalten, aufgebaut, ggf. umgesetzt 
und wieder abgebaut werden. 

 
2.2. Genehmigung 

Arbeitsstellen kürzerer Dauer dürfen nur nach verkehrsrechtlicher Anordnung der jeweils zuständi-
gen Leiter der Meisterei durchgeführt werden.  

Dabei erfolgen die Eingriffe in den Straßenraum (Sperrung eines Fahrstreifens) im Allgemeinen zu 
nachstehenden Zeiten:  

Montag bis Donnerstag von 9:00 Uhr bis15:00 Uhr, 

Freitag von 9:00 Uhr und nach 12:00 Uhr. 

Für Werktage, die vor einem Feiertag liegen, gilt die Regelung des Freitages sinngemäß. 

Die Durchführungszeit und die Verkehrsführung werden individuell mit Hilfe des Baustellen-/ Slot-
managementsystems so gewählt, dass kein Stau zu erwarten ist. Aus diesem Sachverhalt kann 
auch die Notwendigkeit resultieren, Arbeiten während der Nachtzeit und/ oder am Wochenende 
auszuführen. 

 
2.3. Antrag 

Vor Beginn der Arbeiten ist mindestens eine Woche vorab, mit Angabe eines Verkehrszeichen-
plans gemäß hessischem Verkehrszeichenplan-Katalog (HE VZP-Katalog), ein Antrag auf Ertei-
lung einer verkehrsrechtlichen Anordnung nach § 45 Abs. 2 StVO bei der zuständigen Stelle einzu-
reichen.  

Angeordnet werden sowohl der typisierte Verkehrszeichenplan als auch alle dazugehörigen Pha-
senpläne zum Auf- und Abbau der Arbeitsstelle. Ist die anzuordnende Verkehrsführung im HE 
VZP-Katalog nicht enthalten, ist ein typisierter Verkehrszeichenplan stets auf Grundlage des HE 
VZP-Katalogs zu erstellen. 

Bei der Umsetzung vor Ort sind darüber hinaus die Bedingungen und die Auflagen gemäß hessi-
schem Baustellenmanagementhandbuch in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 

 
2.4. Verkehrseinrichtungen 
 
2.4.1. Allgemeines 

Zur Sicherung von Arbeitsstellen von kürzerer Dauer sind bei Arbeiten auf der Fahrbahn grund-
sätzlich fahrbare Absperrtafeln mit Blinkpfeil (Zeichen 616) einzusetzen, deren Abstand von der 
Arbeitsstelle mindestens 100 m betragen muss. Bei fahrbaren Absperrtafeln muss die Steuerung 
des Blinkpfeils über eine Fernbedienung vom Fahrerhaus erfolgen. Manuell einzurichtende Blink-
pfeile sind nicht zugelassen. Arbeitsfahrzeuge und Geräte müssen eine Sicherheitskennung nach 
DIN 30710 und mindestens eine Kennleuchte für gelbes Blinklicht besitzen. Desweiteren gilt §52 
(4) und § 53 (6) der StVZO.  

Die Anzahl der Vorwarntafeln, von denen mindestens eine mit LED ausgestattet sein muss, erge-
ben sich aus den typisierten Verkehrszeichenplänen und den Sichtbarkeitsentfernungen gemäß 
RSA.  

Das Zugfahrzeug der fahrbaren Absperrtafel muss ein zulässiges Gesamtgewicht von mindestens 
7,49 t aufweisen. Abweichend davon dürfen in Rampenbereichen auch Zugfahrzeuge mit geringe-
rem zulässigem Gesamtgewicht eingesetzt werden. 

Der AN haftet für alle evtl. Schäden, die durch Dritte verursacht werden, wenn diese durch un-
sachgemäße Verkehrssicherungseinrichtungen entstanden oder auf mangelhafte Wartung zurück-
zuführen sind. 



3 

 

2.4.2. Arbeiten bei Nacht 

Nachtbaustellen im Sinne dieser Regelungen sind Arbeitsstellen kürzerer Dauer die bei Dunkelheit 
betrieben werden. Bei Arbeiten in den Nachtstunden 

• sind die Arbeitsstellen mit blendfreien Leuchtmitteln gem. DIN EN 12464-2 zu beleuchten 
• sind anstelle der Leitkegel (Höhe 750 mm) beleuchtete Leitbaken (mindestens 750 x 187,5 

mm) einzusetzen. 
• sind Verkehrszeichen und –einrichtungen mit retroreflektierenden Folien der Bauart Typ 2 

auszuführen. 
• ist Warnkleidung gem. DIN EN 471 in kompletter Ausführung (mindestens Klasse 2) zu tra-

gen. (Das Tragen einer Warnweste allein genügt nicht) 

Eine erforderliche Beleuchtung ist auf den Arbeitsbereich zu beschränken, d.h. ohne Adaptions-
strecke. Eine lichttechnische Berechnung/Bemessung ist im Regelfall nicht erforderlich. Es ist zu 
beachten, dass die Anforderung der Blendfreiheit für beide Richtungsfahrbahnen gilt. Zur praxis-
bezogenen Ausleuchtung sollten vorzugsweise diffuse Lichtquellen (z.B. Leuchtballone) zum Ein-
satz kommen. 

 
2.5. Organisatorische Abläufe 
 
2.5.1. Allgemeines 

Der AN hat die Leistungen immer in Absprache (An- und Abmeldung) mit der zuständigen Stelle 
bei Hessen Mobil durchzuführen. Die Abwicklung der Baustellenbeschilderung und ggf. der Umlei-
tung liegt alleinig beim AN. Eine Ausfertigung des Plans und der Sperranordnung ist an der Bau-
stelle bereitzuhalten.  

Baustellenaufbau und -abbau dürfen ausschließlich gemäß den Phasenplänen des HE VZP-
Kataloges erfolgen. 

Die fahrbare Absperrtafel muss stets am Zugfahrzeug angekoppelt bleiben und darf während der 
gesamten Arbeitsstellendauer nicht abgehängt werden. Das Zugfahrzeug der fahrbaren Absperrta-
fel darf nicht als Arbeitsfahrzeug eingesetzt werden. Nur bei der Durchführung von Sofort-
/Notmaßnahmen (Gefahr im Verzug) kann auf ein separates Arbeitsfahrzeug verzichtet werden. 

Der Aufenthalt von Personen im Zugfahrzeug bzw. in dessen Umfeld ist in stationären Arbeitsstel-
len nur in den Auf- und Abbauphasen erlaubt. Der Aufenthalt hinter dem Zugfahrzeug ist generell 
nicht gestattet. Die Fahrbahn darf im Zusammenhang mit dem Auf- und Abbau von Arbeitsstellen 
nicht überquert werden. 

Der AN hat für die Sicherungsmaßnahmen einen Verantwortlichen nach RSA zu benennen. Dieser 
Verantwortliche hat die Qualifikation des Merkblattes über Rahmenbedingungen für erforderliche 
Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen MVAS 99 der zuständigen 
Stelle vorzulegen. Der AN stellt sicher, dass der Verantwortliche während der Ausführung der Bau-
leistungen auf der Baustelle anwesend ist. 

Das Lagern von Geräten, Material und dergl. in den Seitenräumen neben den unter Verkehr lie-
genden Strecken ist nicht gestattet. Schutzeinrichtungen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Am 
arbeitstäglichen Ende sind die Absperreinrichtungen zu entfernen, sowie Mittel-, Seitenstreifen und 
Bankett zu räumen.  

Sollte sich während der Arbeiten ein Stau über 5 km Länge bilden, muss die Arbeitsstelle – soweit 
technisch möglich und wenn keine Verkehrssicherungsgründe entgegenstehen – unterbrochen 
werden. Im Baustellenmanagementhandbuch ist festgelegt, wie bei welchen Arbeiten bezüglich 
des Abbruchs grundsätzlich zu verfahren ist. 
 
2.6. Dynamische Ortung von Arbeitsstellen 

Im Bereich von Hessen Mobil wurde ein System zur dynamischen Ortung von Arbeitsstellen (DO-
RA) aufgebaut. Wesentliches Element ist die Ausstattung der fahrbaren Absperrtafeln mit einem 
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Gerät (BaSa, Baugruppe Sicherungsanhänger), das die automatische Übermittlung von Position 
und Pfeilstellung der fahrbaren Absperrtafeln an die Verkehrszentrale Hessen (VZH) ermöglicht.  

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Übertragung der Daten während der Vertragserfüllung 
sicher zu stellen. Die eingesetzten fahrbaren Absperrtafeln müssen hierfür mit einer BaSa ausge-
stattet sein. 

Die technischen Spezifikationen zur Datenübermittlung an den DORA-Server sind in der Beschrei-
bung "DATEX II-Schnittstelle zum DORA-Server" dargestellt und müssen eingehalten werden. Die 
Beschreibung steht unter www.mobil.hessen.de zur Verfügung. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Geheimhaltung der Zugangsdaten zum DORA-Server. Bei 
Zuwiderhandlung haftet er für sämtliche damit zusammenhängenden Schäden und Betriebsstö-
rungen. Die Daten werden ausschließlich zu betrieblichen Zwecken verwendet.  

Vor dem erstmaligen Beginn der Arbeiten innerhalb des Vertrages mit einer fahrbaren Absperrtafel 
muss der AN zur Überprüfung der korrekten Datenübertragung eine Testschaltung durchführen. 
Der Überprüfungsort wird von der zuständigen Stelle bei Hessen Mobil festgelegt. Die Arbeiten 
dürfen nur nach erfolgreicher Testschaltung begonnen werden. Während der Arbeiten dürfen nur 
überprüfte fahrbare Absperrtafeln eingesetzt werden.  
 
2.7. Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 
 
Im abgesperrten Bereich erfolgen mehrere Tätigkeiten gleichzeitig (siehe Abschnitt 1.1.1). 
 
 
3.  Angaben zur Baustelle 
 
3.1. Lage der Baustelle 
 
Sämtliche Autobahnabschnitte von BAB Süd in Hessen. 
 
A3, Landesgrenze Rheinland-Pfalz bis Landesgrenze Bayern 
A5, AS Homberg (Ohm) bis Landesgrenze Baden-Württemberg 
A66, AS Wiesbaden - Frauenstein bis AS Frankfurt - Miquelallee 
A66, AS Frankfurt - Bergen-Enkheim bis AS Schlüchtern Nord 
A45, Gambacher Kreuz bis Landesgrenze Bayern 
A67, Mönchhof Dreieck bis Viernheimer Dreieck 
A480, Reiskirchener Dreieck bis AS Aßlar 
A485, Gießener Nordkreuz bis AS Langgöns 
 
Die zuständigen Autobahnmeistereien: 
 - AM Reiskirchen 
 - AM Idstein 
 - SAM Frankfurt 
 - AM Langenselbold 
 - AM Rodgau 
 - AM Rüsselsheim 
 - SAM Darmstadt 
 - AM Mannheim 
 - AM Diedenbergen 
 
3.2. Vorhandene öffentliche Verkehrswege 
 
Als öffentliche Verkehrswege steht das öffentliche Verkehrsnetz zur Verfügung. 
 
3.3. Lager- und Arbeitsplätze 
 
Als Lager- und Arbeitsplatz steht nur der abgesperrte Baustellenbereich zur Verfügung. 
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3.4. Öffentlicher Verkehr im Baubereich 
 
-entfällt- 
 
 
4.  Angaben zur Ausführung 
 
4.1. Bauablauf 
 
Generell sind die Arbeiten zügig und ohne Unterbrechung durchzuführen. 
Eingriffe in den Verkehrsraum, die durch das Einrichten, Räumen oder Umlegen der Verkehrssi-
cherung bedingt sind, haben zu nachfolgenden Zeiten zu unterbleiben, sofern keine andere ver-
kehrsrechtliche Anordnung besteht. 
 
 

• Montag bis Freitag von                5:00 h – 9:00 h 
• Montag bis Donnerstag von      15:00 h – 20:00 h 
• Freitag und vor Feiertagen von 12:00 h – 20:30 h 

 
 
Vorgesehene Termine für die Ausführung 
 
Aufgrund der Art der Arbeiten werden die Leistungen nach Aufforderung und nach Bedarf abgeru-
fen. Daher können keine festen Termine vorgesehen werden. Der AN muss spätestens 10 Tage 
nach Aufforderung durch den AG die jeweiligen Arbeiten beginnen. 
 
Die Leistungen bzw. Einsätze können bis Dezember 2017 abgerufen werden. 
 
Die Absicherungen können in der Nacht und an den Wochenenden geleistet werden. 
Die dafür entstehenden Mehrkosten für Nacht-, Samstag- und Sonntagsarbeit sowie an Feiertagen 
sind bei der Preisbildung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet. 
 
 4.2. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 
 

• Baubeschreibung 
• Leistungsverzeichnis 

 
 4.3. Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen 
 

• Urkalkulation  
• Mitteilung über die Bauleitung und Koordination 

 
Im Falle einer Auftragserteilung ist die Urkalkulation umgehend vorzulegen; sie wird in verschlos-
senem Umschlag bei Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, verwahrt. 
 
 
5.  Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
 
5.1 Grundlagen 

 
Grundlagen sind die "Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA), die "Zu-
sätzlichen Technischen Vertragsbedingungen für Sicherungsarbeiten an Straßen (ZTV-SA)" und 
die "Straßenverkehrsordnung (StVO) einschließlich der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (VwV-
StVO)" in den jeweils gültigen Fassungen und mit den Ergänzungen des BMV und des HMWVL. 
 



6 

 

5.1.1 Verkehrsführung und Verkehrssicherheit 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen (ZTV-SA 97) 
Ausgabe 1997, Berichtigter Nachdruck Juni 2001 
 
ARS Nr. 18/1999 vom 17.08.1999 
(Änderung der ZTV-SA 97) 
 
ARS Nr. 17/2009 vom 08.12.2009 
Arbeitsstellen an Bundesautobahnen  
Regelungen für Nachtbaustellen 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien  
für Markierungen auf Straßen (ZTV M 13) 
Ausgabe 2013 
 
ARS Nr. 24/2013 vom 18.11.2013 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV 
M 13) 
 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
(ZTV FRS 13), Ausgabe 2013 
 
ARS 4/2014 vom 03.02.2014 
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug-Rückhaltesysteme 
(ZTV FRS 13), Ausgabe 2013 
 
ARS 18/2013 vom 05.09.2013 
Anforderungen an den Nachweis der Leistungsfähigkeit von Betonschutzwänden in Ortbetonbau-
weise - Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O 2013) 
 
ARS Nr. 09/2011 vom 21.06.2011 
Technische Liefer- und Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ), 
zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für vertikale Verkehrszeichen (ZTV 
VZ), Merkblatt für die Wahl der lichttechnischen Leistungsklasse von vertikalen Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen (M LV)  
 
 
5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke 
 
5.2.1 Verkehrsführung und Verkehrssicherheit 
 
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA-95) 
Ausgabe 1995, 4. überarbeitete Auflage 2001 
 
ARS Nr. 10/2000 vom 18.04.2000 
(Änderung der RSA-95) 
 
Technische Lieferbedingungen für Absperrschranken (TL-Absperrschranken) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für Leit- und Warnbaken (TL-Leitbaken) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für fahrbare Absperrtafeln (TL-Absperrtafeln) 
Ausgabe 1997 
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Technische Lieferbedingungen für Aufstellvorrichtungen für Schilder und Verkehrseinrichtungen an 
Arbeitsstellen (TL-Aufstellvorrichtungen) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für Leitkegel (TL-Leitkegel 94) 
Ausgabe 1994 
 
Technische Lieferbedingungen für Betonschutzwand-Fertigteile (TL-BSWF 96) 
Ausgabe 1996 
 
Technische Lieferbedingungen für bauliche Leitelemente (TL-Leitelemente) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für transportable Schutzeinrichtungen  
(TL-Transportable Schutzeinrichtungen) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für transportable Lichtsignalanlagen 
(TL-Transportable Lichtsignalanlagen) 
Ausgabe 1997 
 
Technische Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken (TL-SP 99) 
Ausgabe 1999 
 
Technische Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien (TL M 06) 
Ausgabe 2006 
 
ARS Nr. 18/2006 vom 17.07.2006 
Technische Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien (TL M 06) 
 
ARS Nr. 26/2013 vom 20.12.2013 
Technische Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien (TL M 06) 
 
Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme  
(RPS 2009)  
 
Technische Lieferbedingungen für Warnleuchten, Ausgabe 1991 (TL Warn- 
leuchten 90) 
 
Richtlinien für die Markierung von Straßen; Teil 1: Abmessungen und geome- 
trische Anordnung von Markierungszeichen 
(RMS-1) Ausgabe 1993 
 
ARS Nr. 10/1998 vom 12.03.1998 
Ergänzungsprüfung von Warnleuchten gemäß den Technischen Lieferbedingungen für Warnleuch-
ten (TL-Warnleuchten 90) 
 
ARS Nr. 05/1999 vom 15.12.1998 
Ergänzung zu den Technischen Lieferbedingungen für transportable Schutzein- 
richtungen (TL-Transportable Schutzeinrichtungen 97) 
 
ARS Nr. 27/1999 vom 15.11.1999 
Richtlinien für die wegweisende Beschilderung außerhalb von Autobahnen 
(RWB 2000) 
 
ARS Nr. 21/2000 vom 21.08.2000 
Grundsätze für die Aufstellung von Verkehrsschildern an Bundesfernstraßen 
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ARS Nr. 26/2000 vom 28.12.2000 
Richtlinien für die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000) 
 
ARS Nr. 09/2001 vom 14.02.2001 
Verwendung von zusätzlichen grafischen Symbolen gemäß den Richtlinien für die wegweisende 
Beschilderung auf Autobahnen (RWBA 2000) 
 
 
5.3. Bezugsquellen: 
 
Alle ARS, Nr. 8 - 9: Verkehrsblatt-Verlag 

Hohe Straße 39 
D - 44139 Dortmund 
Tel.: (0231) 12 80 47 
Fax: (0231) 12 80 09 
www.verkehrsblatt.de 

 
 
Nr. 8 [3]: Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen 

Brüderstraße 53 
51427 Bergisch Gladbach 
www.bast.de 
Publikationen, Downloads 
www.fll.de 
 
 

NR. 12 : Homepage von Hessen Mobil 
 Straßen- und Verkehrsmanagement 
 Wilhelmstraße 10 
 65185 Wiesbaden 
 www.mobil.hessen.de 
 Informationen für Sie 
 Downloads & Formulare 


